
ASTRAD 

&

 AUSTROKOMMUNALMESSE 
Die größte Kommunalmesse Österreichs

13. und 14. April 2011  -  Messegelände Wels

FACHAUSSTELLUNG

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1.
ORGANISATIONSBÜRO

Marcella Wawricka
Eurokommunal 

Fernkorngasse 88/1

A-1100 Wien 

Tel.: 043 (0)1 6004347 - 0

FAX: +43 (0)1 6004347 - 7

Mail: astrad@eurokommunal.com
http: www.astrad.org 
2.
TERMINE

Dauer der Fachausstellung:

Mittwoch
13. April 2011

08:30 – 18:00    Uhr

Donnerstag
14. April 2011

09:00 – 17:00    Uhr

Anmeldeschluss:

Anmeldeschluss für die Ausstellung

Freitag  
 4. März 2011

Anmeldeschluss für einen Aussteller-Fachvortrag:

Freitag
10. Dezember 2010

Stand – Auf- und Abbauzeiten:

Aufbau

Ausstellung in der Halle 20:

Sonntag
10. April 2011



LKW, Geräteträger, Großgeräte und allgemeiner Standaufstellung
10:00 - 20:00    Uhr

Montag
11. April 2011


LKW, Geräteträger, Großgeräte und allgemeiner Standaufstellung
08:00 - 20:00    Uhr

Dienstag
12. April 2011



Standaufbau ohne Einfahrtsmöglichkeit für LKW, Geräteträger und


Großgeräte

08:00 - 20:00    Uhr

Ausstellung im Freigelände:

Sonntag
10. April 2011

10:00 - 20:00    Uhr

Montag
11. April 2011

08:00 - 20:00    Uhr

Dienstag
12. April 2011

08:00 - 20:00    Uhr





Abbau

Donnerstag
14. April 2011

17:00 – 21:00    Uhr

Freitag
15. April 2011

08:00 – 12:00    Uhr

3.
ORT
Wels - Messegelände

Ausstellung in der Halle: Halle 20

Ausstellung im Freigelände: Bereich „E“, Vorplatz zur Halle 20

Einteilung der Ausstellungsplätze – siehe Ausstellungsplan

4. ANMELDUNG

Für die Anmeldung übermitteln Sie uns bitte die beiliegende Teilnahmeerklärung mit der Kurzdarstellung Ihrer Firma, den Angaben für das Stichwortverzeichnis und Ihre gewünschte Ausstellungsfläche mit der(n) Standplatznummer(n) entsprechend den angeschlossenen Ausstellungsplänen bis spätestens Freitag, den 4. März 2011. Ihr Platzwunsch wird nach Möglichkeit berücksichtigt. Sollte der Platz schon vergeben sein, werden wir Sie umgehend kontaktieren und eine Alternative vorschlagen. 

Ferner gibt es die Möglichkeit, die Anmeldung über unsere homepage www.astrad.org durchzuführen, in der auch der jeweils aktuelle Belegungsstand ersichtlich ist.

5.
STANDGRÖSSEN

Alle angegebenen Maße sind ca. - Maße

Ausstellung in der Halle 20:



Ausstellungs-
Breite (Front zum Durchgang)



fläche
x  Tiefe



ca. m2
m

Stand Nr.
001, 002, 004, 005, 015-017, 020-024,



027-031, 033-035, 040, 042, 043, 045,



046, 049-056, 058, 059, 061, 062, 064,



067-070, 074-093, 095, 097-099, 102,



103, 105-115, 118, 120, 121, 123, 124,



126-139,141 142, 144, 145 und 147
20
5,0
x
4,0

Stand Nr.
041, 047, 057, 063, 119, 125, 140, 146


und 161
32
8,0
x
4,0

Stand Nr.
019, 032, 155 und 160
36
9,0
x
4,0

Stand Nr.
003, 006-011, 036, 039, 044, 060, 065,



117, 122, 143, 148, 150, 157, 159 und



163-170
40
10,0
x
4,0

Stand Nr.
171
80
12,0
x
5,0
 +




  5,0
x
4,0

Stand Nr.
037 und 149
88
11,0
x
8,0

Stand Nr.
026
120
30,0
x
4,0

Stand Nr.
013, 014, 018, 025, 038, 048, 066


071, 094, 096, 101, 104, 116, 151-154


156 und 158
120
15,0
x
8,0

Stand Nr.
072 und 073
125
12,0
x
10,5

Stand Nr.
100
125
25,0
x
5,0

Stand Nr.
162
130
20,0
x
6,5

Stand Nr.
012
160
20,0
x
6,5
+




  8,0
x
4,0

Die Vergabe der Ausstellungseinheiten erfolgt in den angegebenen Ausmaßen bzw. bei Ständen mit 20 m2 in Vielfachen von diesen. 
Ausstellung im Freigelände:



Ausstellungs-
Breite (Front zum Durchgang)



fläche
x  Tiefe



ca. m2
m

Standbezeichnung
C1, C2, H1, H2, I1, I2, N1, N2,



 O1, O2, S1, S2, T1 und T2
100
   8,5 x 12,0





 (12,0 x   8,5)

Standbezeichnung
A und V
200
 18,5 x 11,0

Standbezeichnung
B, D, E, F, G, J, M, P,



Q, R, und U
200
 12,0 x 17,0





 (17,0 x 12,0)

Standbezeichnung
K
480
 40,0 x 12,0

6.
STANDPLÄTZE (Kosten)
Die Standplätze sind in der Halle mit Bodenmarkierung, im Freigelände mit Ständern und Ketten eingegrenzt. Der Standaufbau und die Standgestaltung obliegen dem Aussteller.

Für die Überlassung der Standflächen werden folgende Kosten in Rechnung gestellt:

Standfläche in
    Kosten

   der Halle
exkl. MWSt.

20 m2 bis 39 m2 
€ 44,-- / m2
40 m2 bis 89 m2 
€ 42,-- / m2
ab 90 m2 
€ 40,-- / m2
Ausstellung in der Halle 20:



Breite (Front zum Durchgang)
Kosten



x  Tiefe
exkl. MWSt.



m
€

Standgröße
ca. 20 m2
5,0
x
4,0
880,--

Standgröße
ca. 32 m2
8,0
x
4,0

1.408,--

Standgröße
ca. 36 m2
9,0
x
4,0

1.584,--

Standgröße
ca. 40 m2
10,0
x
4,0

1.680,--

Standgröße
ca. 80 m2
12,0
x
5,0 
+ 5,0 x 4,0
3.360,--

Standgröße
ca. 88 m2
11,0
x
8,0

3.696,--

Standgröße
ca. 120 m2
30,0
x
4,0





15,0
x
8,0
4.800,--
Standgröße
ca. 125 m2
25,0
x
5,0



12,0
x
10,5

5.000,--

Standgröße
ca. 130 m2
20,0
x
6,5

5.200,--

Standgröße
ca. 160 m2
20,0
x
6,5 
+ 8,0 x 4,0
6.400,--

Ausstellung im Freigelände:



Breite (Front zum Durchgang)
Kosten



x  Tiefe
exkl. MWSt.



m
€

Standgröße
ca. 100 m2
12,0
x
8,5

1.500,--     *)

Standgröße
ca. 200 m2
17,0
x
12,0



18,5
x
11,0

2.600,--   **)
Standgröße
ca. 480 m2
40,0
x
12,0

6.240,--***)

  *) .... Bei gleichzeitiger Ausstellung in der Halle reduzieren sich diese Kosten auf
€
1.350,--

**) .... Bei gleichzeitiger Ausstellung in der Halle reduzieren sich diese Kosten auf
€
2.350,--
***) .. Bei gleichzeitiger Ausstellung in der Halle reduzieren sich diese Kosten auf
€
5.800,--
In diesen Beiträgen sind enthalten:


Kostenlose Benutzung eines Staplers für den Ausstellungsauf- und -abbau.


Eintragungen in unsere homepage  www.astrad.org  und  in den Ausstellerkatalog


Endreinigung


Überwachungsdienst in den Nächten vom 10. bis 15. April 2011

Pro Aussteller ist eine Standfläche von mindestens  20 m2  vorgesehen. Für jede auf dieser Normstandfläche mitausstellende Firma wird ein zusätzlicher Betrag von  € 200,--  fällig. Damit ist die Aufnahme in unsere homepage als Aussteller sowie die Aufnahme in das Ausstellerverzeichnis mit einer Kurzdarstellung des Ausstellers und mit den Eintragungen in das Stichwortverzeichnis verbunden.

7.
ANMELDEBESTÄTIGUNG / RECHNUNG

Mit der schriftlichen Anmeldebestätigung erhalten Sie für die Kostenabgeltung eine Rechnung mit Zahlschein. Es wird ersucht, 50 % des Betrages nach Erhalt der Rechnung und den Restbetrag bis spätestens 31. Jänner 2011 auf das Konto der EuroKommunal (Richard Wawricka), Konto-Nr.  236547 bei der Raiffeisen Bank Wienerwald, BLZ. 32667, einzuzahlen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die endgültige  Standplatzgarantie erst mit dem Eingang der ersten Teilzahlung von 50% gegeben ist.

8.
STORNOBEDINGUNGEN
Bei Stornierungen für Standflächen gelten folgende Stornobedingungen:

Stornierung
Pönale

bis 20. Jänner 2011
40 % der Kosten

ab 20. Jänner bis 7. März 2011
60 % der Kosten

nach dem 7. März 2011
100 % der Kosten

Stornierungen von Standplatzreservierungen bedürfen der Schriftform.

Sollte die Ausstellung aus einem Grund, der im Bereich des Veranstalters liegt, nicht stattfinden, dann werden sämtliche bereits bezahlten Beträge an die Aussteller refundiert.

9.
VERKAUF

Buffetverkauf und Barverkauf von Waren am Ausstellungsstand sowie die öffentliche Preisauszeichnung  der Ausstellungsgüter ist nicht gestattet.

10.
KATALOG

Es ist vorgesehen, im Anschluss an das gedruckte Tagungsprogramm einen Ausstellerkatalog 

anzuschließen. Die Aussteller werden in alphabetischer Reihenfolge in das Aussteller-

verzeichnis aufgenommen; pro Standanmeldung wird eine Firma (Mitaussteller siehe oben) kostenlos im Verzeichnis berücksichtigt. Eine Kurzdarstellung der Firma im Ausmaß von rund 50 Wörtern ist möglich. Zusätzlich wird im Ausstellerkatalog ein Stichwortverzeichnis mit Angaben über die ausstellenden Firmen und deren Standplätze geführt. Es wird ersucht, den Wortlaut der Einschaltung in dem dem Anmeldeformular "Teilnahmeerklärung" angeschlossenen "Stichwortverzeichnis" einzutragen.

11.
STANDAUFBAU

Der Standaufbau in der Halle und am Freigelände ist am 10. April 2011, ab 10:00 und am 11. und 12. April 2011 jeweils ab 08:00 Uhr möglich. Sollten in der Halle 20  LKW, Geräteträger oder Großgeräte mit oder ohne Aufbauten ausgestellt werden, können diese nur am 10. April 2011 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am 11. April 2011 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr zum Ausstellungsort (Standplatz) gebracht werden, da danach die Durchfahrt durch die Ausstellung mit Großgeräten nicht mehr möglich ist. Der sonstige Standaufbau kann bis 12. April 2011,  20:00 Uhr erfolgen.

Als Standfläche dürfen nur die markierten bzw. abgegrenzten Bereiche verwendet werden. Sonstige Flächen oder die Gebäudewände dürfen nicht benutzt werden. Der Boden in der Ausstellungshalle ist ein Asphaltboden (ohne Teppichauflage) und darf durch den Standaufbau nicht beschädigt werden. Das heißt, sämtliche Aufbauten dürfen am Boden nicht verankert werden, sie müssen selbststehend sein. Für Beschädigungen der Ausstellungshallen und ihrer Ausstattung durch Dübel, Schrauben, Nägel, Farbe udgl. haften die Aussteller und ihre Beauftragten. Die Stellfläche im Freigelände ist verfestigter Boden mit einer Kiesauflage bzw. Asphalt.

Für den Standaufbau stehen ein 2t- und ein 5t-Stapler mit Fahrer kostenlos zur Verfügung (gekennzeichnet mit dem ASTRAD-Logo). Anderweitig beauftragte Staplerarbeiten sind vom Aussteller zu bezahlen.

Nach der Geräteanlieferung müssen die Transportfahrzeuge das Ausstellungsgelände wieder verlassen und auf den gekennzeichneten Flächen abgestellt werden. 

Der Aufbau der Ausstellungsstände muss am 12. April 2011 bis spätestens 20:00 Uhr abgeschlossen sein.

12.
STANDABBAU

Der Abbau der Ausstellung kann frühestens am 14. April 2011 ab 17:00 bis 21:00 Uhr und am 15. April 2011 von 08:00 bis 12:00 Uhr erfolgen. Der Aussteller ist verpflichtet, den von ihm übernommenen Platz in demselben  Zustand zu hinterlassen, wie er ihm übergeben wurde.

13.
HAFTUNG / SCHÄDEN

Die Ausstellungsleitung haftet nicht für Schäden infolge von Einbruch, Diebstahl, boshafter Beschädigung, vorsätzlicher und fahrlässiger Sachbeschädigung, auch nicht für Personen- und Sachschäden während der Aufbau-, Ausstellungs- und Abbauzeiten. Vom Veranstalter wird aber in den Nächten vom 10. bis 15. April 2011 eine allgemeine Hallen- und Geländeüberwachung mit periodischen Kontrollgängen des Wachpersonals eingerichtet.

Der Aussteller haftet für sämtliche Schäden, die durch ihn, seine Beauftragten oder seine Besucher verursacht werden und hält den Veranstalter diesbezüglich schad- und klaglos.

14.
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Jeder Aussteller ist für die Schäden haftbar, die er am Ausstellungsgelände, an der Person oder Eigentum anderer zufügt, ob der Schaden durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen angerichtet wurde. Die Aussteller sind verpflichtet, ihre Versicherung betreffend Haftpflicht zu kontrollieren und gegebenenfalls die Risken der Ausstellungsteilnahme einbeziehen zu lassen oder eine entsprechende Haftpflichtversicherung für die Teilnahme an der Ausstellung abzuschließen.

15.
SCHLUSSBEMERKUNG

Die Anmeldung zur Ausstellung und zu einem Fachvortrag hat auf dem Formular "Teilnahmeerklärung" zu erfolgen; diese ist rechtsgültig zu unterfertigen. Mit dieser Unterfertigung werden die gegenständlichen "Teilnahmebedingungen" vom Anmeldenden als verbindlich anerkannt.
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